
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/2/17 6Ob523/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1982

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §1091 A1

ABGB §1091 A2

MG §1 Abs1 A1

Rechtssatz

Duldet der Bestandgeber die Verwendung einzelner der mit dem Pachtunternehmen dem Bestandnehmer zur

Benützung überlassenen Räume zur teilweisen Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Pächters und seiner Familie,

kann darin gemäß § 863 ABGB noch keine Zustimmung des Bestandgebers zur Zerlegung eines einheitlichen

Bestandverhältnisses in zwei Rechtsverhältnisse unterschiedlicher Eigenart erblickt werden.
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